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Gerichtshäufer

in

England.

 

 
At‘fifen—Saal im ]ufiizpalait zu Paris 183).

und Friedensgericht (jzg/Zz'w de pair) in einem Gebäude vereinigt, was viele Vortheile
gewährt.

Das Friedensgericht befieht aus einem Richter, der kein Rechtsgelehrter zu fein braucht, und zwei
Stellvertretem; daffelbe ift zuweilen auch in der mairit untergebracht. Der Saal der Handelskammer
dient mitunter auch fiir das Friedensgericht, gleich wie im Saale der Civilkammer des Tribunals I. Initanz
die Verhandlungen in Straffachen {tattzufinden pflegen. Dem gemäfs ifl: die Einrichtung der Säle zu
trefi'en, bezüglich deren auf die Beifpiele in Art. 205 (S. 196), Art. 219 (S. 213) und Art. 220 (S. 2r5)
\‘er\vielen wird. Die Ausrüßung eines Affifen—Saales veranfcllaulicht Fig. 151 183).

Die Gerichtshäufer in England, welche dem dort herrfchenden, meifi auf Ueber-
lieferung und altem Herkommen beruhenden Gerichtsverfahren angepafft find, zeigen
manche Eigenthümlichkeiten, durch die fie fich von denen anderer Länder unter-
['eheiden.

In unterfter Reihe fiehen die PolizeiGerichtshäufer (polz'ce-courls), die zur Aus-
tibung der Ortsjuftiz und für die Polizei-Verwaltung dienen.

Sie enthalten einen Verhandlungsfaal, zuweilen mehrere folcher "“), mit den zugehörigen Gefchäfts-
räumen, als: Berathungszimmer, Zimmer des Magiflrats und anderer Gerichtsbeamten7 des Secretariats,
der Anwälte. der Zeugen. eine \Vartehalle etc., außerdem Haftzellen7 fo wie die Dienflräume des Polizei-
;\mtes und anderer Ortsbehörden.

Von höherer Bedeutung find fodann die in den Graffchaften und einzelnen
Städten beftehenden Landgerichtsgebäude (coung-cozrr/s), welche die Kammer für

“3; Facf.-Repr. nach: NARJUL'X, F. Paris. Ly/äalair dzjufl'z'ce. Paris 1880. S. 37.
‘“} Siehe: .Vcw po!z'cc-co„rtx und/111112711, Bow-fire”, Landau. Builder, Bd. 37, S. 686 (wo auch die Einrichtung des

großen Verhandlungslhnles im Grundrifs angegeben it!).


